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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Schule, Kultur und 
Städtepartnerschaften -

  
Tagesordnung II Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 26. November 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-41-0017

Kulturentwicklungsplanung Wiesbaden; Vorlage der Ergebnisse und weiteres Vorgehen
______________________________________________________________________________

Änderungsantrag der LINKE&PIRATEN Rathausfraktion Wiesbaden zu Top 3 der Tagesordnung II 
in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften am 26. November 
2020
(Kulturentwicklungsplanung Wiesbaden; Vorlage der Ergebnisse und weiteres Vorgehen)

Der Ausschuss wolle beschließen:

Der Beschlussvorschlag wird in folgender geänderter Fassung beschlossen:

1.(unverändert)

2. Der Entwurf eines Kulturentwicklungsplans (Anlagen 1-3 zur Vorlage)…

3.-5. (unverändert)

6. Der vorgelegte Entwurf wird als Kulturentwicklungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden 
beschlossen.

Dez. III/41 wird beauftragt,…

Beschluss Nr. 0108

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der auf Grundlage des Beschlusses Nr. 0044 des 
Ausschusses für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften vom 16.03.2017 und des 
Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0411 vom 08.11.2018 initiierte Prozess 
einer Kulturentwicklungsplanung für Wiesbaden umgesetzt wurde. 

2. Der Entwurf eines Kulturentwicklungsplans (Anlagen 1-3 zur Vorlage, in dem die im 
Rahmen des Prozesses identifizierten Herausforderungen, Handlungsfelder und 
Maßnahmenvorschläge dargestellt sind und der mit dem Steuerungsgremium abgestimmt 
ist, wird zur Kenntnis genommen.

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass es eine Fortschreibung des Kulturentwicklungsplans 
geben soll und über die Umsetzung der Maßnahmen regelmäßig berichtet wird. 

4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass dann Einzelvorlagen zur Beschlussfassung durch 
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die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden, wenn sich aus der Umsetzung einer 
Maßnahme mehrjährige oder dauerhafte Folgekosten ergeben.

5. Die im Kulturentwicklungsplan enthaltenen Maßnahmenvorschläge dienen als Leitlinien für 
die städtische Kulturarbeit und -förderung und sind mit der gebotenen Flexibilität/ 
Anpassungserfordernis umzusetzen.

6. Der vorgelegte Entwurf wird als Kulturentwicklungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden 
beschlossen.

7. Dezernat III/41 wird beauftragt,

7.1 den Prozess zur Umsetzung, insbesondere die zu bearbeitenden Handlungsfelder und 
Maßnahmenvorschläge, einzuleiten und kontinuierlich fortzuführen,

7.2 dem Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften sowie dem Kulturbeirat  
jährlich einen Bericht zum Fortgang der Kulturentwicklung zu erstatten,

7.3 die zur Umsetzung benötigten Finanzmittel zu den jeweiligen Haushaltsberatungen 
anzumelden, 

(antragsgemäß Magistrat 17.11.2020 BP 0911, geändert durch den Ausschuss für Schule, Kultur 
und Städtepartnerschaften)
 

Tagesordnung II

Wiesbaden,     .12.2020

Spruch
Vorsitzende
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